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maßgebenbften, beriicffidjtigeti. Rei btefer Sonftruftion fittb
in neuerer 3eit biele Rerbefferungen gemalt worben, fo baß
bie jeßige Rattari ber Rattbfägen ben 2ïnft»ritcf)ett an bie

SeiftuugSfäl)igfeit berfetben bollftänbig geregt Wirb. ®roß
allebent bleibt eS bie» Hauptaufgabe ber fÇabrifanten non

Rattbfägett, biircf) finttreic^e (Erneuerungen beit RttlriebS»
ntechaniSmuS gu berbeffern, um bie Seiftungsfähigfeit beim

Scljneiben nod) gu erhöhen.

aîielfacl) merbeit aucb fogetiaunte lluiüerfal= (combinirte)
Riafdjiuett oerlaugt, luelcfie pais», Rol)r», ®ecoupirfäge» aucf)

SreiSfäge» k. ©tnrichtungeii in einer Rtafdjine bereinigen.
Sßettn and) folche ÜRafchitten für fo berfc£)iebene Seiftungen
gugleicb) berwerthbar finb unb baburch Raunt in ber SßerEftatt

gefpart wirb, benn bieS bürfte ber ©runbgebante gur Son»

ftrultion fold)er Riafchinett mold hauptfächlid) fein, fo ift bodj

feiueSmegS gur Rnfdjaffttttg einer foldjeit combinirten SDtafdiine

anguratben. 3e Eompligirter eine Rtafdiine ift, befto höher

ber ißreiS, aucb ift fie leichter Reparaturen unterworfen, wie
bieS bie prattifdje ©rfahrititg htaretchenb bewtefen hat-

(Eine Ranbfäge muß für ibren Zwed möglic^ft einfad)

unb bauerbaft Eonftruirt fein. Reim ©inEauf ift barauf git

feben, bag bie Sauffdjeiben einerlei ©röße haben unb .tttög»

lidjft grob finb; fleiuere Scheiben laufen gwar leichter, aber

biefelben beförbern burd) bie bebeutenbe Rtegung beS @äge»

blatteS bag Rredjen beSfelbett. SBeitere genaue Readjtung
muß bie phruttg beg Sägeblattes finben. ®aS gut geführte

Sägeblatt muff oberhalb unb unterhalb beS ®ifd)e3 je eine

gut gelagerte Rolle haben, Woran ber Rüden beS @äge=

blattes phrung bot; auch mi'tffen weitere Rorrichtungen

borljanben feilt, welche eine feitlidje Rührung ermöglichen,

bamit ber üeränberten Rreite beS Sägeblattes Rechnung ge=

tragen werben Eann. pr ®redjsler ift auf bie Scljrägftel»

lung beS ®ifdieS, Wie folche aud) bielfach bergeftellt wirb,
taum nötbig hohen SBettf) gu legen, ba e§ Weniger bei ben»

felben bortommt, baS Holg fcbjräg gu fchneiben, unb fommt
eS ja bor, fo Eantt man fid) leicht auf anbere Rrt helfen.

Ret foldjer ©inrichtung ift bie peittlichfte ©enauigfeit in ber

SluSfübruug erforberlich, ba anbernfalls ber ®if<h aus ber

Sage berriidt, überhaupt leidet ®efefte entfteben.

Recht notbwenbig bagegen finb für berfdjiebene ©ebiete

mit ber Ranbfäge bie Spegialeinrichtungen, g. S3, ber 2ln=

fdilagwinfel ober baS Sineal; bie ©inridjtungen gum RuS*

fdjtteiben bon IreiSrunben pächett ift entbehrlich, ba hiebei
baS Rugentnaß beS Rrbeiters auSreichenb ift, wie es über*

baupt noch fo manche HüIfSmittel gibt, welche aber für bie

®re<bëlerei wenig ober gar nicht in Retrait fomtnen.

Rott ber Spannung beS Sägeblattes ift bie ©rlangung
eines genauen Schnittes, als wie bie Schonung be§ Säge»
blatteS fetbft fehl' biet abhängig. ReEannt bürfte fein, baff
baS Sägeblatt währettb beS SdjneibeitS burd) baS 2Bartn»
Werben fid) aitSbehnt unb muß hier burd) eine, felbft bei

pß» unb Hnnbbetrieb»9Jtafd)inen borhanbene ©inrichtung
bie Spannung beS Sägeblattes geregelt werben. S3eint ©in»

lauf achte man baljer gang befonberS auf baS Rorhanbenfein
einer folchen Spannborrichtung unb begabte lieber bafür etwas
mehr, benn biefeS ntad)t fid) reichlich begahlt-

Ruf fichern ©attg unb guten Sdjnitt hot auch bie Sage»

rung ber RMen gu ben Sägefdjeiben großen ©influß. Dft
lommt e§ bor, bag ein Sägeblatt bon ber Scheibe abläuft,
unb ift es beShalb gut, Wenn bie Scheiben bestellbar finb,
bamit bie Regulirung auch hier borgenommen werben Eann
unb ein Stbwerfen beS Sägeblattes bermteben Wirb,

(gortfeßung folgt.)

S(|H)et^enfd)et' ©eluerkliemn.
$vetSftf)i-ci&en Rv. 101 an bte Settioncu bcs fdjiueigerifdjeit

©ewcvbcbcreius betreffen!) gewerblttfjc Rhiftcrtngev
(ftcittbige RerfnufsftcHeu).

(©cfttufj.)

®ieS, werthe RereinSgenoffen, ift ber Hauptinhalt beS

bom HonbWerEerberein St. ©allen uns gugeEonmienen Sin»

trageS, beffen einläßliche Rerathung bor ber ®elegirtenber»
fammlung wir Shtten anempfehlen möchten. Sßir glauben
uns weiterer Remerfungeit gu bentfelben enthalten gu tonnen,
Weil unfere Slnfchauuitg in biefer Rngelegeitheit bereits im
SretSfchreibett Rr. 80 bargelegt ift.

®agegen halten Wir unS für berpflidjtet, 3h"en gleid)»
geitig ben Hauptinhalt ber übrigen gu jenem SreiSfchreiben
eingelangten Slntworten mittheileu gu follen:

2. ®er Rorftaub beS Zürcher Eantottalen ©eloerbebereinS

fcfjreibt:
„®ie permanenten RerEaufSftellen haben nach ben iit

Shrem SreiSfdjreiben enthaltenen RuSführutigen brei Zmede
gu erfüllen : Rermehrung beS RbfageS im Snlanbe, ReEauut»

machung ber ©rgeugniffexunferer ©ewerbetreibenben unter
ben auSlänbifchen Rbnehmern, ©rleichterung ber RrobuEtion
burch Rermittlung bon Zeichnungen unb Rngabe bon 33e»

guggquellen ber Rohftoffe u. f. tu.

„SBag bie eigentlichen RerEaufSftellen -betrifft, fo geigt
uns bie ©ntwidlung ber ©ewerbehaüen, baß bereit ©ebeihett
nicht in beut Reftehen einer größeren 3at)I au bieten Drten,
fonbertt in ber beftmöglichen RuSftattung einiger weniger ait
ben RerfehrSgentren gu fudjen ift. Ror allen anbern ift bie

©ewerbehalle Zürich in ihrer jeßigen Rerbinbung mit bem

©ewerbemufeum leiftungSfähig geworben unb wirb aus immer
Weiterem UmEreife bef^idt unb befitcht. Ron Rebeutnng finb
neben ihr biejenigen bott Rafel unb Rem, unb uon ben

Keinem SBinterthur. 2111c anbern berntögen fich Eaunt gu

halten ; biele finb fdjoit eingegangen, weil bie Eleine 21uSwahI
bie Säufer nicht befriebigte unb eine größere 2luSwahl fich

nid)t rentirte. ®er pembenftrotn trägt gum 2Ibfaß ber ©r»

geugniffe beS SleingeWerbeS, einige Spegialitäteit attSgenom»

men, wettig bei, fo baß man feinetwegen nicht Wohl eigene

21nftalten erridjten fann.
„®ie borgefdjlagene ©inrichtung bott 2luSEunft8» unb

ZeichnuugSbureau); in Rerbinbung mit folchen RerEaufSftellen
läßt fid) wohl leichter unter 2tnlehnung an unfere beftehenbeit
unb im ©ntfreheu begriffenen ©ewerbemufeen gu St. ©alien,
RMnterthur, 3ürich, Rafel, Rem einführen; beEauntlid) ift
bieS bei einigen bereits gefdjeben. Ron ber 2litfftellung eines

maffenhaft gu berbreiteubeu RbreßbucßeS für alle fdjwei»
gerifhen ©ewerbetreibenben berfprechen Wir unS nicht biet;
Weit gwedmäßiger halten wir bie Sataloge unb illuftriîteit
fßreiSbergeichniffe eingelner ©efhäfte. UebrigenS beftehen be»

reitS einläßliche Sfbrefebücher aud) über bie Sdßoeig, g. R.
baSjenige bon Seuchê in Rürnberg.

„Rott größerer praEtifcher Rebeutitng ift bagegen bie

page ber ©rftellung bon permanenten RuSfteltungen un-
ferer ©rgeugniffe in geeigneten Sofalen unb an richtigen
RerEehrSorten. 2Bir befißen in ber Schweig eine Rtenge bon
Spegialiften beS HanbwerES, benen eS, namentlich wenn fie
beS wohlfeilen RetriebeS Wegen in abgelegenen ©egettben
Wohnen, fdjwer fällt, ben für ihr ©efdjäft nothwenbigen
'auSgebehnten Rbfap gu bermitteln. Sie finb auf Rgenten
unb Sommiffionäre gur ReEanntwerbung angewiefen; allein
biefe nehmen einen großen ®heil beS ©ewinneS borab. g-ür
Sene wäre eine ©rleichterung ber Rbfah=Rerhältniffe eine

Sßohlthat, unb gwedmäßige (Einrichtungen wären bielleicht
im Stanbe/ ben Spegialitätenbetrieb gu erweitern unb gu
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maßgebendsten, berücksichtigen. Bei dieser Konstruktion sind
in neuerer Zeit viele Verbesserungen gemacht worden, so daß
die jetzige Bauart der Bandsägen den Ansprüchen an die

Leistungsfähigkeit derselben vollständig gerecht wird. Trotz
alledem bleibt es die- Hauptaufgabe der Fabrikanten von
Bandsägen, durch sinnreiche Erneuerungen den Antriebs-
Mechanismus zu verbessern, um die Leistungsfähigkeit beim

Schneiden noch zu erhöhen.

Vielfach werden auch sogenannte Universal- (combinirte)
Maschinen verlangt, welche Frais-, Bohr-, Decoupirsäge- auch

Kreissäge- ?c. Einrichtungen in einer Maschine vereinigen.
Wenn auch solche Maschinen für so verschiedene Leistungen

zugleich verwerthbar sind und dadurch Raum in der Werkstatt

gespart wird, denn dies dürfte der Grundgedanke zur Kon-
struktion solcher Maschinen wohl hauptsächlich sein, so ist doch

keineswegs zur Anschaffung einer solchen combinirten Maschine

anzurathen. Je komplizirter eine Maschine ist, desto höher

der Preis, auch ist sie leichter Reparaturen unterworfen, wie

dies die praktische Erfahrung hinreichend bewiesen hat.

Eine Bandsäge muß für ihren Zweck möglichst einfach

und dauerhaft konstruirt sein. Beim Einkauf ist darauf zu

sehen, daß die Laufscheiben einerlei Größe haben und mög-

lichst groß sind; kleinere Scheiben laufen zwar leichter, aber

dieselben befördern durch die bedeutende Biegung des Säge-
blattes das Brechen desselben. Weitere genaue Beachtung

muß die Führung des Sägeblattes finden. Das gut geführte

Sägeblatt muß oberhalb und unterhalb des Tisches je eine

gut gelagerte Rolle haben, woran der Rücken deS Säge-
blattes Führung hat; auch müssen weitere Vorrichtungen

vorhanden sein, welche eine seitliche Führung ermöglichen,

damit der veränderten Breite des Sägeblattes Rechnung ge-

tragen werden kann. Für Drechsler ist auf die Schrägste!-

lung des Tisches, wie solche auch vielfach hergestellt wird,
kaum nöthig hohen Werth zu legen, da es weniger bei den-

selben vorkommt, das Holz schräg zu schneiden, und kommt

es ja vor, so kann man sich leicht auf andere Art helfen.

Bei solcher Einrichtung ist die peinlichste Genauigkeit in der

Ausführung erforderlich, da andernfalls der Tisch ans der

Lage verrückt, überhaupt leicht Defekte entstehen.

Recht nothwendig dagegen sind für verschiedene Gebiete

mit der Bandsäge die Spezialeinrichtungen, z. B. der An-
schlagwinkel oder das Lineal; die Einrichtungen zum Aus-
schneiden von kreisrunden Flächen ist entbehrlich, da hiebei
das Augenmaß des Arbeiters ausreichend ist, wie es über-
Haupt noch so manche Hülfsmittel gibt, welche aber für die

Drechslerei wenig oder gar nicht in Betracht kommen.

Von der Spannung des Sägeblattes ist die Erlangung
eines genauen Schnittes, als wie die Schonung des Säge-
blattes selbst sehr viel abhängig. Bekannt dürfte sein, daß
das Sägeblatt während des Schneidens durch das Warm-
werden sich ausdehnt und muß hier durch eine, selbst bei

Fuß- und Handbetrieb-Maschinen vorhandene Einrichtung
die Spannung des Sägeblattes geregelt werden. Beim Ein-
kauf achte man daher ganz besonders auf das Vorhandensein
einer solchen Spannvorrichtung und bezahle lieber dafür etwas
mehr, denn dieses macht sich reichlich bezahlt.

Auf sichern Gang und guten Schnitt hat auch die Lage-
rung der Wellen zu den Sägescheiben großen Einfluß. Oft
kommt es vor, daß ein Sägeblatt von der Scheibe abläuft,
und ist es deshalb gut, wenn die Scheiben verstellbar sind,
damit die Regulirung auch hier vorgenommen werden kann
und ein Abwerfen des Sägeblattes vermieden wird.

(Fortsetzung folgt.)

Schweizerischer Gewerbeverein.
Kreisschreibm Nv. 101 an die Sektionen des schweizerischen

Gewerbevereins betreffend gewerbliche Musterlager
(ständige Verkaufsstellen).

(Schluß.)

Dies, werthe Vereinsgenossen, ist der Hauptinhalt des

vom Handwerkerverein St. Gallen uns zugekommenen An-
träges, dessen einläßliche Berathung vor der Delegirtenver-
saminlung wir Ihnen anempfehlen möchten. Wir glauben
uns weiterer Bemerkungen zu demselben enthalten zu können,
weil unsere Anschauung in dieser Angelegenheit bereits im
Kreisschreiben Nr. 80 dargelegt ist.

Dagegen halten wir uns für verpflichtet, Ihnen gleich-
zeitig den Hauptinhalt der übrigen zu jenem Kreisschreiben
eingelangten Antworten mittheilen zu sollen:

2. Der Vorstand des Zürcher kantonalen Gewerbevereins
schreibt:

„Die permanenten Verkaufsstellen haben nach den in
Ihrem Kreisschreiben enthaltenen Ausführungen drei Zwecke

zu erfüllen: Vermehrung des Absatzes im Jnlande, Bekannt-
machung der Erzeugnisse^unserer Gewerbetreibenden unter
den ausländischen Abnehmern, Erleichterung der Produktion
durch Vermittlung von Zeichnungen und Angabe von Be-
zugsguellen der Rohstoffe u. s. w.

„Was die eigentlichen Verkaufsstellen -betrifft, so zeigt
uns die Entwicklung der Gewerbehallen, daß deren Gedeihen
nicht in dem Bestehen einer größeren Zahl au vielen Orten,
sondern in der bestmöglichen Ausstattung einiger weniger an
den Verkehrszentren zu suchen ist. Vor allen andern ist die

Gewerbehalle Zürich in ihrer jetzigen Verbindung mit dem

Gewerbemuseum leistungsfähig geworden und wird aus immer
weiterem Umkreise beschickt und besucht. Von Bedeutung sind
neben ihr diejenigen von Basel und Bern, und von den

kleinern Winterthnr. Alle andern vermögen sich kaum zu
halten; viele sind schon eingegangen, weil die kleine Auswahl
die Käufer nicht befriedigte und eine größere Auswahl sich

nicht rentirte. Der Fremdenstrom trägt zum Absatz der Er-
Zeugnisse des Kleingewerbes, einige Spezialitäten ausgenom-
men, wenig bei, so daß man seinetwegen nicht wohl eigene

Anstalten errichten kann.

„Die vorgeschlagene Einrichtung von Auskunfts- und

Zeichnungsbureaux in Verbindung mit solchen Verkaufsstellen
läßt sich wohl leichter unter Anlehnung an unsere bestehenden
und im Entstehen begriffenen Gewerbemuseeu zu St. Gallen,
Winterthnr, Zürich, Basel, Bern einführen; bekanntlich ist
dies bei einigen bereits geschehen. Von der Aufstellung eines

massenhaft zu verbreitenden Adreßbuches für alle schwei-
zerischen Gewerbetreibenden versprechen wir uns nicht viel;
weit zweckmäßiger halten wir die Kataloge und illustrstteu
Preisverzeichnisse einzelner Geschäfte. Uebrigens bestehen be-

rests einläßliche Adreßbücher auch über die Schweiz, z. B.
dasjenige von Leuchs in Nürnberg.

„Von größerer praktischer Bedeutung ist dagegen die

Frage der Erstellung von permanenten Ausstellungen un-
serer Erzeugnisse in geeigneten Lokalen und an richtigen
Verkehrsorten. Wir besitzen in der Schweiz eine Menge von
Spezialisten des Handwerks, denen es, namentlich wenn sie

des wohlfeilen Betriebes wegen in abgelegenen Gegenden
wohnen, schwer fällt, den für ihr Geschäft nothwendigen
ausgedehnten Absatz zu vermitteln. Sie sind auf Agenten
und Kommissionäre zur Bekanntwerdung angewiesen; allein
diese nehmen einen großen Theil des Gewinnes vorab. Für
Jene wäre eine Erleichterung der Absatz-Verhältnisse eine

Wohlthat, und zweckmäßige Einrichtungen wären vielleicht
im Stande/ den Spezialitätenbetrieb zu erweitern und zu
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heben, SUs eine foldfe ©inricbtung mürben mir bie ©in=
ricf)tnng gröberer permanenter SluSftedungeu begrüßen, mie
folcpe bereits non beit gnbuftrieden beS SdjmargmalbeS in
gurtmangen, Biberg nnb St. ©eorgen ins Seben gernfen
morben finb, nnb mte eine foldje bom ©emerbeberein gürid)
angeftrebt mirb. 2Bir b>abett beSbalb befdjloffert, itnS mit
biefent herein in Verbinbung gu fepen, um bie projeîtirte
SitSftedung audj ben ©emerbetreibenben beS ganzen SantonS
offen gu erhalten."

3. 3u äl)nttd)em Sinne, namentlich begügbich ber 8ie=

feruttg bon Zeichnungen uttb SuSgabe bon Stbrefebiicbern,
fpri(i)t fid) ber fëanbmerfS* unb ©emerbeberein SSintertfpr
aus, melier gnr iöefpredpng ber grage ade babet interef*
firten gnbuftriedeu SBinterthurS einlub. SDiefe Verfammtung
befchloß u. Si.:

„2)er ©emerbeberein Sßinterthur beauftragt feinen Vor*
ftanb, fid) mit ber Sluffid)tSfommtffion ber ©emerbehade ber
bereinigten fèanbmerfer gum gmede ber als münfcijbar er=
achteten unb burch greimerben geeigneter Sofalitäten ermög*
licfjten ©Weiterung biefer Slnftalt ins ©inberneljmen 31t

fehext."
SSenu and) boxt Stönnent mit bebeuteitber CStfahruttg

angefochten, mürbe bodj bon ber 2M)rf)eit ber Verfantmlung
bie 3bee ber SodeîtibauSftedungen gut aufgenommen unb
ferner befdjloffen :

„®er ©emerbeberein SBinterthur erfudjt ben SSorftanb
beS fantonalen ©emerbebereinS, baljin gu mirfen, bafj baS
bom ©emerbeberein Büridh in SiuSfidjt genommene ©ebäube
für permanente StuSftedungen auch ber. ©emerbetreibenben
beS gangen Kantons gugänglich gemalt merbe."

©S mar babei bie Slnfidjt tnabgebenb, baff nun, unter
bem ©rfinbungSfchuhe, eine größere gabt bon Spegialiften
beS SleingemerbeS gerne fid) eine barbietenbe ©elegenijeit
ergreifen merbe, um ihre ©rgeugniffe, für bie fid) eines großen
StbfaijgebieteS bebürfe, einem gröbern ißublifum borgulegen,
unb bafj gerabe in biefer StuSftedung ein SSittel liegen
biirfte, bie Betreibung bieter Spegialitäteu in abgelegenen

©egenbcn gu ermöglichen.
4. S)er ©emerbeberein S^hcxlttxeil ift pringipied mit ber

gbee ftänbiger VerfaufSfteden einberftanben," finbet jeboch,

biefelbe fei im Santon Biiiûch in gorrn ber ©emerbepaden
3ürd) unb SEBintertfjur fdjon längft burchgefiihrt ; eS lönnte
fid) betnnadj nur um ©Weiterung berfelben auf ade mög»
liehen fèanbmerfsprobufte ijanbetn, maS biedeidjt gu begrüben,
ioboch ferner burchguführen märe.

5. ®er öanbmerfSberein Stäfa fprid)t in guftimntenbem
Sinne. Sie ©emerbebade totrb gmar bon ben 9Sei=
ftern ber Sanbbegirle fehl' fpärlidj beniipt, meil bie &ranS=
porttoften unb VerlaufSgebithren eS faft unmöglich machen,
btefelbe gu benüben. ®er Verein mürbe beSbalb eine ftänbige
VerfaufSftede, meldje biefe §inberniffe nicht böte, fef)r be=

druffen.
6. ®er fjanbmerferberein Slltborf t)ätt bie ©infitljrung

bon ftänbigen Verfaufsfteden in SSerCehrSgentrext für bie bor=
»flen öanbmerfer nicht annehmbar, eine folche fönnte ihnen

eoeutenb fchaben, benn eS gehe fd^on jept StdeS nach fiugern

mftrp s
ber SluSführung ber übrigen Vorfdjläge

**er Serein lebhaft einberftanben. ®ie bortige^ gmar bis bato (Slai 1888) nod) nicht,
Erlangt merben tönne, bie Sachlage mürbe

Imhfnxcr.««. rel ©rmöglichuug ber im SreiSfdfreiben
empfohlenen ©Weiterung ber ©emerbehaden.

»rf ^"oeoerein Sheinect hat in mehreren .form
mtponSftJpngen nub ^auptoerfatumlungen bie Slngelegenheit
burchberathen unb begrüßt bie Vorläge auf's Vefte.

8. Ser ©emerbeberein Bafel enblid) hat baS

fchreiben Sr. 80 mieberholt unter Beigitg ber Vorftattbê=

mitglieber bortiger ©emerbehade befprochen unb folgenbe

Befd)lüffe gefafet :

Bis jeht erfüllt für baS Basier §anbmerf unb Sletn*

gemerbe bie ©emerbehade oodftänbig bie SBünfdje beS ®e*

merbebereinS ; ob eine ©Weiterung berfelben in Sücffidjt

auf grage Sr. 1 beS SreiSfchreibenS Sr. 80 münfd)bar fei,

barüber möchte ber SaSler ©emerbeberein fid) g. 3. nod) nicht

fchlüffig macheu, 1) meil bie ©emerbel)ade=Sontmiffion fid)

gerabe jeht in ber Sage befinbet, neue Statuten gu beraten,
unb 2) meil ber SaSter ©emerbeberein erft etmaS genauere

©inficht haben möchte in bie Slrt nnb SBeife, mie bie anbern

gröfeeru Stäbte : gürid), Sern, ßugern, St. ©aden, ©enf,

refp. bereit ©emerbeuereiue, fich gu ber grage fteden merben.

2)cr ©emerbeberein mid alfo gumartenbe Stedung in

ber grage einnehmen unb bemerft, bafe ber Sorftaub ber

©emerbehade ben § 1 ihrer Statuten gu ermettern gebenft

in folgenbem Sinne: „Sodten bie Sebiirfniffe unb Sßünfche

ber hiefigen §anbmerïer eS berlangen, baß bie ©emerbehade

„fich mit ähnlichen Snftituten ber Schmeig in ein SluStaufdj*

"Serl)ältnif3 begeben fode, fo lanu baS Seglement in biefem

I)Sinne abgeänbert merben." — gu grage 2 bemerft

ber ©emerbeberein, bah ei" Slbrefebud) beS fdjtpeigerifdjen

.tleingemerbeS mohl nühlich fein merbe, aber faum bie Soften

einer adjährlidj neu rebibirten SlitSgabe mertl) fei. Sie ©e=

merbehade Söafel bient ferner bereits als SuSfunfSbureau.

„3n grage 4 ift Söafel ber Snfidjt, bafe eS gang bom

Programm abhängt, meldheS mau auffteden mirb, ob ber

iöunb um Subbention gu erfudjen fei; menn bie bereits be=

ftehenbe ©emerbehade auch anbere fdjmeigerifche SuSfteder
als biejenigen beS betreffenbeit ffSIaheê aufnehmen müffe, fo

erfdjeint eibgenöffifdje Subbention berechtigt unb ermüitfdjt."
Sffiir haben int SreiSfchreiben Sr. 80 unfere Slitmirfuug

gur ©rlaitgung einer SöunbeSfitbbention gugefagt, „fobalb ein
genauer Sßtan einer Settion, ber ©ernähr für eine richtige
^Durchführung bietet, borliege". 3u biefem gmecfe mürbe bem
Sreisfdjreiben ein „Sormalftatut" beigefügt.

Stßir mitffen auf biefer SBebingung beharren, inbent mir
borausfepen, bafe bie h- SJuttbeSbehörben auf eilte finangiede
Unterftühung erft bann eintreten merben, menn eine anber=
meitige Snttiatibe borangeht unb ein Srojeft ausarbeitet,
baS ben gmed, bie Drganifation, bett Umfang unb bie finau=
gieden Serl)ältniffe eines foldjett gnftituteS ïlar unb beftimnit
bergeidpet unb ebeitfo bie gufid)erung fautonaler, fommunaler
ober priüater Unterftühung bereits befi|t. ©ine gleiche §al=
tung haben bie h- S3unbeSbehörben auch in ber grage ber
(Errichtung bon §anbelSntufeen eingenommen; fie finb be«

reit, folche gnftitute gtt unterftüpen, menn ihr 33ebitrfnife
unb ihr Snhen flar nachgemiefeu ift. SBeitn nun berSunb
bie ber Slbfahbermittlung beS §anbels= unb SnbnftrieftanbeS
bienenben .hanbelSmufcen fr.bbentioniren mid, fo fleht mohl
gu ewarten, bah er and) bie gemerblid)en Shifterlager (ftäu=
bigen SSerfaufSfteden), meldje ben gleichen Söebürfniffen beS

©emerbeftanbeS bienen, finangied unterftitpeu merbe.

^

Sadfbem Sie, merthe SSereinSgenoffen, biefe berfdjieben»
artigen Slnfid)ten feitnen gelernt, merben fie um fo leichter
gu bem Slntrag beS §anbluerïerberein St. ©aden Stedung
nehmen lönnen. Sßir gemärtigen Shre Südäuherung unb

bemerfen, bah nur bann, menn bie Seftionen eine gehörige
Vorprüfung beS ©cgenftanbeS oeranftalten, eine gebeihüche

Vebanbluug burd) bie S)elegirtenoerfammlnng möglich ift.
9Sit frettiibeibgenöffifd)«" ®ruh|

®er gentralborftanb beS fchmeiger. ©emerbebereinS.

gitrid), ben 4. Slpril 1889;
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heben. Als eine solche Einrichtung würden wir die Ein-
richtnng größerer permanenter Ausstellungen begrüßen, wie
solche bereits von den Industriellen des Schwarzwaldes in
Furtwangen, Triberg und St, Georgen ins Leben gerufen
worden sind, und wie eine solche vom Gewerbeverein Zürich
angestrebt wird. Wir haben deshalb beschlossen, uns mit
diesem Verein in Verbindung zu sehen, um die projektirte
Ausstellung auch den Gewerbetreibenden des ganzen Kantons
offen zu erhalten."

3. In ähnlichem Sinne, namentlich bezüglich der Lie-
ferung von Zeichnungen und Ausgabe von Adreßbüchern,
spricht sich der Handwerks- und Gewerbeverein Winterthur
aus, welcher zur Besprechung der Frage alle dabei interest
sirten Industriellen Winterthurs einlud. Diese Versammlung
beschloß u. A.:

„Der Gewerbeverein Winterthur beauftragt seinen Vor-
stand, sich mit der Aufsichtskommission der Gewerbehalle der
vereinigten Handwerker zum Zwecke der als wünschbar er-
achteten und durch Freiwerden geeigneter Lokalitäten ermög-
lichten Erweiterung dieser Anstalt ins Einvernehmen zu
setzen."

Wenn auch von Männern mit bedeutender Erfahrung
angefochten, wurde doch von der Mehrheit der Versammlung
die Idee der Kollektivausstellungen gut aufgenommen und
ferner beschlossen:

„Der Gewerbeverein Winterthur ersucht den Vorstand
des kantonalen Gewerbevereins, dahin zu wirken, daß das
vom Gewerbeverein Zürich in Aussicht genommene Gebäude
für permanente Ausstellungen auch den Gewerbetreibenden
des ganzen Kantons zugänglich gemacht werde."

Es war dabei die Ansicht maßgebend, daß nun, unter
dem Ersindungsschutze, eine größere Zahl von Spezialisten
des Kleingewerbes gerne sich eine darbietende Gelegenheit
ergreifen werde, um ihre Erzengnisse, für die sich eines großen
Absatzgebietes bedürfe, einem größern Publikum vorzulegen,
und daß gerade in dieser Ausstellung ein Mittel liegen
dürfte, die Betreibung vieler Spezialitäten in abgelegenen

Gegenden zu ermöglichen.
4. Der Gewerbeverein Thalweil ist prinzipiell mit der

Idee ständiger Verkaufsstellen einverstanden,
°

findet jedoch,

dieselbe sei im Kanton Zürich in Form der Gewerbehallen
Zürch und Winterthur schon längst durchgeführt; es könnte
sich demnach nur um Erweiterung derselben auf alle mög-
lichen Handwerksprodukte handeln, was vielleicht zu begrüßen,
jedoch schwer durchzuführen wäre.

5. Der Handwerksverein Stäfa spricht in zustimmendem
Sinne. Die Gewerbehalle Zürich wird zwar von den Mei-
stern der Landbezirke sehr spärlich benützt, weil die Trans-
Portkosten und Verkaufsgebühren es fast unmöglich machen,
dieselbe zu benützen. Der Verein würde deshalb eine ständige
Verkaufsstelle, welche diese Hindernisse nicht böte, sehr be-
grüßen.

6. Der Handwerkerverein Altdorf hält die Einführung
von ständigen Verkaufsstellen in Verkehrszentren für die dor-
Ugen Handwerker nicht annehmbar, eine solche könnte ihnen

eoeutend schaden, denn es gehe schon jetzt Alles nach Luzern
wtt?-î"îch' Mir der Ausführung der übrigen Vorschläge^ Verein lebhaft einverstanden. Die dortigeààhalle leiste zwar bis dato (Mai 1888) noch nicht,

^ s. ^àngt werden könne, die Sachlage würdeî" durch Ermöglichung der im Kreisschreiben
empfohlenen Erweiterung der Gewerbehallen.^ Gewerbeverein Rheineck hat in mehreren Kom-
nnsstonssttznngen uàHauptversammlungen die Angelegenheit
durchberathen und begrüßt die Vorschläge auf's Beste.

8. Der Gewerbeverein Basel endlich hat das

schreiben Nr. 80 wiederholt unter Beizng der Vorstands-

Mitglieder dortiger Gcwcrbehalle besprochen und folgende

Beschlüsse gefaßt:
Bis jetzt erfüllt für das Basler Handwerk und Klein-

gewerbe die Gewerbehalle vollständig die Wünsche des Ge-

Werbevereins; ob eine Erweiterung derselben in Rücksicht

auf Frage Nr. 1 des Kreisschreibens Nr. 80 wünschbar sei,

darüber möchte der Basler Gelverbeverein sich z. Z. noch nicht

schlüssig machen, 1) weil die Gewerbehalle-Kommission sich

gerade jetzt in der Lage befindet, neue Statuten zu berathen,

und 2) weil der Basler Gewerbeverein erst etwas genauere

Einsicht haben möchte in die Art und Weise, wie die andern

größern Städte: Zürich, Bern, Luzern, St. Gallen, Genf,

resp, deren Gewerbevereine, sich zu der Frage stellen werden.

Der Gewerbeverein will also zuwartende Stellung in

der Frage einnehmen und bemerkt, daß der Vorstand der

Gelverbehalle den § 1 ihrer Statuten zu erweitern gedenkt

in folgendem Sinne: „Sollten die Bedürfnisse und Wünsche

der hiesigen Handwerker es verlangen, daß die Gewerbehalle

„sich mit ähnlichen Instituten der Schweiz in ein Austausch-

''Verhältniß begeben solle, so kann das Reglement in diesem

^Sinne abgeändert werden." — Zu Frage 2 bemerkt

der Gewerbeverein, daß ein Adreßbuch des schweizerischen

Kleingewerbes wohl nützlich sein werde, aber kaum die Kosten

einer alljährlich neu revidirten Ausgabe werth sei. Die Ge-

Werbehalle Basel dient ferner bereits als Anskunfsbureau.

In Frage 4 ist Basel der Ansicht, daß es ganz vom

Programm abhängt, welches man aufstellen wird, ob der

Bund um Subvention zu ersuchen sei; wenn die bereits be-

stehende Gewerbehalle auch andere schweizerische Aussteller
als diejenigen des betreffenden Platzes aufnehmen müsse, so

erscheint eidgenössische Subvention berechtigt und erwünscht."
Wir haben im Kreisschreiben Nr. 80 unsere Mitwirkung

zur Erlangung einer Bundessubvention zugesagt, „sobald ein
genauer Plan einer Sektion, der Gewähr für eine richtige
Durchführung bietet, vorliege". Zu diesem Zwecke wurde dein
Kreisschreiben ein „Normalstatut" beigefügt.

Wir müssen auf dieser Bedingung beharren, indem wir
voraussetzen, daß die h. Bnndesbehörden auf eine finanzielle
Unterstützung erst dann eintreten werden, wenn eine ander-
weitige Initiative vorangeht und ein Projekt ausarbeitet,
das den Zweck, die Organisation, den Umfang und die finan-
zielten Verhältnisse eines solchen Institutes klar und bestimmt
verzeichnet und ebenso die Zusicherung kantonaler, kommunaler
oder privater Unterstützung bereits besitzt. Eine gleiche Hal-
tung haben die h. Bundesbehörden auch in der Frage der
Errichtung von Handelsmuseen eingenommen; sie sind be-
reit, solche Institute zu unterstützen, wenn ihr Bedürfniß
und ihr Nutzen klar nachgewiesen ist. Wenn nun der Bund
die der Absatzvermittlung des Handels- und Jndustriestandes
dienenden Handelsmuseen snbventioniren will, so steht wohl
zu erwarten, daß er auch die gewerblichen Musterlager (stän-
digen Verkaufsstelleu), welche den gleichen Bedürfnissen des
Gewerbestandes dienen, finanziell unterstützen werde.

Nachdem Sie, werthe Vereinsgeuossen, diese verschieden-
artigen Ansichten kennen gelernt, werden sie um so leichter
zu dem Antrag des Handwerkerverein St. Gallen Stellung
nehmen können. Wir gewärtigen Ihre Rückäußerung und
bemerken, daß nur dann, wenn die Sektionen eine gehörige
Vorprüfung des Gegenstandes veranstalten, eine gedeihliche
Behandlung durch die Delegirtenversammlung möglich ist.

Mit frenndeidgenössischem Grußs

Der Zentralvorstand des schweizer. Gewerbevereins.

Zürich, den 4. April 1889,
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